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Gesetz 
über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) 

Änderung vom [Datum] 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass SGS 331 (Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuer-
gesetz) vom 7. Februar 1974) (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt geändert: 

§  29 Abs. 2 (geändert) 
2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die 
Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versiche-
rungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden. 
Der Steuerpflichtige kann für solche Liegenschaften für jede Steuerperiode 
anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend 
machen. Der Pauschalabzug beträgt bei über 10-jährigen Gebäuden 30% und 
bei bis zu 10-jährigen Gebäuden 25% des Eigenmietwertes für selbst genutzte 
Liegenschaften oder des Bruttomietertrages. Das Nähere regelt die Verord-
nung. 

Anhänge 

1 Vademecum (geändert) 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

http://bl.clex.ch/data/331/de
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IV. 

Die Änderung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2017 in Kraft. 

  

Liestal, 

Im Namen des Landrats 

(Präsidium): $ 

(LKA): $ 


